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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 524 S
15. 01. 02

Mitteilung des Senats vom 15. Januar 2002

— Ortsgesetz zur Änderung des Hundesteuergesetzes

— Bericht über die Entlastung des Bremer Tierheims durch die Novellierung
des Hundesteuergesetzes von 1999

Der Senat überreicht der Stadtbürgerschaft den Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Hundesteuergesetzes mit der Bitte um Beschlussfassung in der Januar-
Sitzung.

Seit dem 1. Januar 1999 wird für Hunde, die aus dem Bremer Tierheim übernom-
men werden, auf Antrag ein Jahr lang Hundesteuerbefreiung gewährt. Diese Re-
gelung ist gemäß § 14 a Hundesteuergesetz bis zum 31. Dezember 2001 befristet.

Die Stadtbürgerschaft hat seinerzeit den Senat aufgefordert, am Ende des Geltungs-
zeitraums einen Bericht darüber vorzulegen, ob durch diese Steuerbefreiung eine
Entlastung des Tierheims bewirkt werden konnte. Der Senat überreicht hierzu den
in der Anlage beigefügten Bericht über die Entlastung des Bremer Tierheims durch
die Novellierung des Hundesteuergesetzes von 1999 mit der Bitte um Kenntnis-
nahme. Nach dem Bericht hat sich die Regelung insgesamt bewährt.

Durch das Bremer Tierheim werden zurzeit ca. 200 Hunde jährlich an neue Besit-
zer vermittelt. Bei einer Jahressteuer von 122,64 Euro ab 2002 wird sich die Einbu-
ße an Hundesteuer aufgrund der Verlängerung der Befreiungsregelung somit pro
Jahr auf etwa 25.000 Euro belaufen.

Die unbefristete Beibehaltung der Steuerbefreiung für Tierheimhunde bietet in-
teressierten Bürgern einen Anreiz einen Tierheimhund aufzunehmen und ist auf
diese Weise geeignet, die wirtschaftliche Situation des Tierheimes zu unterstützen.

Ortsgesetz zur Änderung des Hundesteuergesetzes

Der Senat verkündet das nachstehende von der Stadtbürgerschaft beschlossene
Ortsgesetz:

Artikel 1

§ 14 a des Hundesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. De-
zember 1984 (Brem.GBl. 1985 S. 3 – 61-c-1), das zuletzt durch das Ortsgesetz vom
4. September 2001 (Brem.GBl. S. 280) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Ortsgesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft.

Begründung:

Seit dem 1. Januar 1999 wird für Hunde, die aus dem Bremer Tierheim übernom-
men werden, auf Antrag ein Jahr lang Hundesteuerbefreiung gewährt. Diese Re-
gelung ist gemäß § 14 a Hundesteuergesetz bis zum 31. Dezember 2001 befristet.
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Nach dem hierzu erstellten Bericht des Senats hat sich diese Regelung insgesamt
bewährt.

Die unbefristete Beibehaltung der Steuerbefreiung für Tierheimhunde bietet in-
teressierten Bürgern einen Anreiz einen Tierheimhund aufzunehmen und ist auf
diese Weise geeignet, die wirtschaftliche Situation des Tierheimes zu unterstüt-
zen.

Bericht über die Entlastung des Bremer Tierheims durch die Novellierung des
Hundesteuergesetzes von 1999

Seit dem 1. Januar 1999 wird für Hunde, die aus dem Bremer Tierheim übernom-
men werden, auf Antrag des Hundehalters ein Jahr lang Befreiung von der Hun-
desteuer gewährt. Diese Regelung ist bis zum 31. Dezember 2001 befristet. Sie
dient der Entlastung des Bremer Tierheims.

Die Stadtbürgerschaft hat bei Einführung der Tierheimregelung den Senat aufge-
fordert am Ende des Geltungszeitraums einen Bericht darüber vorzulegen, ob durch
diese Steuerbefreiung tatsächlich eine Entlastung des Tierheims bewirkt werden
konnte.

Nach Ermittlungen des Finanzamtes Bremen-Mitte, welches für die Hundesteuer-
festsetzung in der Stadtgemeinde Bremen zuständig ist, wurden jährlich ca. 200
Hunde durch das Bremer Tierheim vermittelt. Bei einer Jahressteuer von 240 DM
betrug die Einbuße an Hundesteuer aufgrund der Steuervergünstigung somit pro
Jahr etwa 48.000 DM.

Die Einführung der Steuervergünstigung führte insgesamt nicht zu einer erheb-
lich höheren Anzahl an vermittelten Tieren. Der Grund hierfür liegt nach Darstel-
lung des Bremer Tierschutzvereins in der seit dem Jahr 2000 geführten so genann-
ten Kampfhundediskussion (siehe Anlage: Stellungnahme des Tierschutzvereins
vom 7. November 2001). Diese Diskussion hat die Bereitschaft, Hunde aus dem
Bremer Tierheim zu übernehmen offenbar stark gemindert, so dass nach Aussage
des Tierschutzvereins ohne den Anreiz der Steuervergünstigung die Anzahl der
vermittelten Hunde deutlich zurückgegangen wäre.

Die Kostensituation des Tierheimes hat sich nach Angaben des Tierschutzvereins
aufgrund  der  vermehrten  Abgabe  und  der  erschwerten  Vermittelbarkeit  insbe-
sondere von Kampfhunden verschlechtert. Die Kosten betrugen für das Jahr 2000
1,3 Millionen DM. Der Zuschuss der Stadtgemeinde lag bislang bei 200.000 DM
und wurde für 2001 auf 400.000 DM aufgestockt.

Trotz der erhöhten Zuschüsse und der laufenden Steuervergünstigung konnte das
Problem der Sicherstellung herrenloser Tiere nicht allein mit Hilfe des Bremer Tier-
heims gelöst werden. Der Senator für Inneres musste vielmehr im Jahre 2001 zu-
sätzlich ca. 360.000 DM für die Unterbringung von Tieren in anderen Einrichtun-
gen aufwenden.

Aus der vorstehenden Darstellung ist ersichtlich, dass die Steuervergünstigung für
Tierheimhunde nur einen Teilbeitrag zu Lösung des Problems der Sicherstellung
herrenloser Tiere darstellt. Die Regelung hat zwar – offenbar aufgrund der zwi-
schenzeitlich einsetzenden so genannten Kampfhundediskussion – nicht zu einer
erheblich höheren Anzahl an vermittelten Tieren aus dem Bremer Tierheim ge-
führt. Gleichwohl kann davon ausgegangen werden, dass sie das Tierheim zusätz-
lich finanziell entlastet hat. Hinzu kommt, dass auch aus verwaltungstechnischer
Sicht eine Fortführung der Steuerbefreiung befürwortet wird, weil so die Anmel-
dung der aus dem Tierheim erworbenen Hunde sichergestellt werden kann.

Die Steuerbefreiung für Hunde aus dem Bremer Tierheim hat sich bewährt und
sollte ohne gesetzliche Befristung fortgesetzt werden.
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